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Feldhäcksler jetzt nachrüsten

Die Landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft (LBG) unterstützt 
ihre Versicherten mit 500 €, wenn 
sie ihren Feldhäcksler unter be-
stimmten Voraussetzungen sicher-
heitstechnisch nachrüsten. 

Im Jahr 2019 wurden der LBG 43 
Unfälle an Feldhäckslern gemel-
det, davon fünf mit Amputationen. 
Der Unfallhergang ist meist gleich: 
Verstopft der Gutflusskanal – oft 
durch ungünstige Erntebedingun-
gen –, muss dies per Hand beseitigt 
werden. Laufen dabei die Häcksel-
werkzeuge/Wurfbeschleuniger 
nach oder werden diese gar laufen 
gelassen, kommt es zu schwersten 
Verletzungen, wenn Finger und 
Hände in die Häckselorgane gera-
ten. Für ältere Feldhäcksler werden 
von den Herstellern Claas und Kro-
ne Nachrüstlösungen für eine hö-
here Sicherheit angeboten. Ver-
sicherten der LBG, die ihren Feld-
häcksler von den genannten Her-
stellern nachrüsten lassen, zahlt die 
LBG 500 € Unterstützung.

Der Antrag kann formlos gestellt 
werden, bevorzugt per E-Mail an 
praevention@svlfg.de oder alter-
nativ per Fax an 05 61-785-21 90 68 

sowie per Post an SVLFG, Weißen-
steinstraße 70-72, 34131 Kassel. 
Neben einer Kopie der Werkstatt-
rechnung benötigt die LBG Adres-
se, Aktenzeichen und Bankverbin-
dung.

Darüber hinaus beraten die re-
gional zuständigen Aufsichtsper-
sonen der LBG. Diese sind im Inter-
net zu finden unter: www.svlfg.de/
ansprechpartner-praevention

Die LBG weist außerdem auf Fol-
gendes hin:

 ●Alle Beteiligten der Häckselket-
te sind über die möglichen Ge-

fahren am Feldhäcksler zu infor-
mieren.

 ● Die Häckselorgane (Messertrom-
mel und Wurfbeschleuniger) so-
wie der Motor sind vor der Stö-
rungsbeseitigung abzustellen.
 ● Bevor die Störung beseitigt wird, 
ist der Stillstand aller Aggrega-
te abzuwarten (Häckseltrommel 
und Wurfbeschleuniger laufen 
bis zu 2 min nach).
 ● Es ist nach der Betriebsanleitung 
vorzugehen.
 ● Bei Arbeiten an scharfen Kanten 
sind Lederhandschuhe zu tragen.

 ● Schutzvorrichtungen und Abde-
ckungen sind nach der Entstö-
rung wieder anzubringen.
 ● Nach Herstellerangaben ist der 
Vorgang des „Freiblasens“ nicht 
notwendig.
 ● Neue Häcksler sollten nur mit 
automatischer Abbremsung 
oder vergleichbaren Sicherheits-
einrichtungen gekauft werden, 
Bestandsmaschinen ohne au-
tomatische Abbremsung soll-
ten entsprechend nachgerüstet 
werden.
 pm svlfg

Rechtzeitig vor der Ernte sollten ältere Feldhäckslermodelle sicherheitstechnisch nachgerüstet werden. Neue Mo-
delle verfügen in der Regel schon über eine automatische Abbremsung der Häckselorgane oder vergleichbare Si-
cherheitseinrichtungen.   Foto: svlfg

ge von 18 dt/ ha auf 30 dt/ ha zu. 
Dabei nehmen die Energiege-
halte um 0,6  MJ  NEL/kg  TM auf 
7,4 MJ NEL/ kg M ab.

Die Dauergrünlandbestände
Im Vergleich zur Vorwoche lag die 

Trockenmassezunahme bei durch-
schnittlich 2,3 dt/ha und führte zu 
TM-Erträgen zwischen 3,7 dt TM/ ha 
(Region 1) und 16  dt  TM/ha. Die 
Rohfaser-, Rohprotein- und Ener-
giegehalte veränderten sich, ähn-
lich wie bei den Ackergrasbestän-
den, kaum. Diese lagen zum Zeit-
punkt der Beprobung bei durch-
schnittlich 13,9  %  XF, 20,9  %  XP 
und 7,9 MJ NEL/kg TM. Laut den 
Prognosen des Deutschen Wetter-
dienstes (DWD) liegen die Rohfaser-
gehalte zum aktuellen Wochenen-
de zwischen 15,5 % (Region 1) und 
16,9 % (Region 4). Im Zusammen-
hang mit prognostizierten Ener-
giegehalten von 7,7 MJ NEL/kg TM 
und TM-Erträgen von durchschnitt-
lich 21,8 dt TM/ha ist die Schnittrei-
fe noch nicht erreicht. 

Bestände im Blick halten

Auch wenn es in den letzten Ta-
gen standortspezifisch etwas ge-
regnet hat, ist laut Berechnungen 
des DWD davon auszugehen, dass 

durch die Sonneneinstrahlung die 
Niederschlagsmenge schnell wieder 
verdunstet. Die klimatische Wasser-
bilanz bleibt weitestgehend negativ 
und das pflanzenverfügbare Wasser 
wird tendenziell weniger. Aufgrund 

unterschiedlicher Bodeneigenschaf-
ten und Pflanzenzusammensetzun-
gen gibt es natürlich Unterschiede 
zwischen den Flächen. Daher sollten 
die eigenen Bestände regelmäßig 
begutachtet werden, um frühzei-
tig Entscheidungen über die richti-
gen Maßnahmen treffen zu können. 

Standortspezifische Ergebnisse 
können im Internet nachgelesen 
werden unter https://www.lksh.
de/landwirtschaft/gruenland/reife
 pruefung-gruenland/ 

Die nächste Mitteilung zur Rei-
feprüfung folgt in der kommen-
den Woche.
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Was hat Kitzschutz mit Botulismus zu tun?
Die Krankheit Botulismus wird 
durch die Aufnahme des Giftes 
von bestimmten Clostridien-Bak-
terien (Clostridium botulinum) 
ausgelöst. Zwar können diese 
Clostridien auch mit Erdpartikeln 
in das Siliergut gelangen, doch 
stellen Tierkadaver einen opti-
malen Nährboden für  Clostridien 
dar, welche nur unter Luftab-
schluss wachsen können. Wird 
nun ein Tierkadaver einsiliert, kei-
men die Clostridien aus und pro-
duzieren bei der Zersetzung des 
Tierkörpers ihre Giftstoffe. Da es 
sich beim Botulinumtoxin um ei-
nes der stärksten Gifte überhaupt 
handelt, reichen bereits kleinste 

Mengen, um ganze Tiergruppen 
zu vergiften und Lähmungen aus-
zulösen. Abhängig von der aufge-
nommenen Giftdosis sind leichte 
Symptome (Stolpern, unsicherer 
Gang, erschwerte Tränke- und 
Futteraufnahmen durch Schluck-
beschwerden) bis hin zu schweren 
Verläufen (Festliegen, Heraushän-
gen der Zunge, Tod durch Atem-
lähmung) möglich. Da keine di-
rekte Behandlung gegen das Gift 
möglich und eine Impfung nur 
mit Sondergenehmigung zulässig 
ist, kommt der Vorbeugung durch 
sichere Silierung eine besondere 
Bedeutung zu. Dr. Ole Lamp
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